LOHNSTEUER







Die Lohnsteuer soll maglichst einfach erhoben werden. Eine Reihe von Frei- und

Pauschbetrdgen werden bereits bei der Berechnung der Lohnsteuer beriicksich-

tigt, ohne dass Sie einen Extra-Antrag stellen miissen:

@ der Grundfreibetrag,

® der Arbeitnehmer-Pauschbetrag fiir Werbungskosten oder der Pauschbetrag
bei Versorgungsbeziigen,

@ der Pauschbetrag fiir Sonderausgaben,

@ die Vorsorgepauschale sowie

@ der Entlastungsbetrag fir Alleinerziehende (bei Steuerklasse I1).

Auch der Versorgungs-Freibetrag und der Zuschlag zum Versorgungs-Freibetrag
sowie der Altersentlastungsbetrag bei Rentnern und Pensiondren, die noch
Arbeitslohn aus einem aktiven Dienstverhdltnis beziehen, werden vom Arbeit-
geber ohne Ihr Zutun angerechnet.

Was Sie selber tun miissen, wollen wir lhnen in diesem Heftchen erldutern. Es
soll lhnen helfen, lhre Steuerfragen leichter zu I6sen. Beachten Sie jedoch, dass
diesem Heft die Rechtslage nach dem Stand vom 15. Juli 2004 zugrunde liegt.
Eventuelle Anderungen steuerlicher Vorschriften nach diesem Zeitpunkt konnten
nicht mehr berlicksichtigt werden. Bitte entnehmen Sie der Tagespresse, ob es
bei den in diesem Heftchen erlduterten Regelungen geblieben ist oder welche
Regelungen stattdessen zu beachten sind.

Besonders wichtig sind: Die Steuerklassen (Seite 5) und das Lohnsteuer-
ErméBigungsverfahren (Seite 14, zur Antragstellung Seite 28).

Daneben gibt es die Moglichkeit, dass der Arbeitgeber Arbeitslohn aus einer
geringfigigen Beschaftigung (nicht mehr als 400 Euro monatlich) unter
bestimmten Voraussetzungen pauschal versteuert (Seite 30).

Vergessen Sie auch nicht, dass Sie zum Ausgleich der 2004 (iberzahlten
Lohnsteuer his zum 31. Dezember 2006 eine Veranlagung zur Einkommensteuer
beantragen konnen (Seite 32). Das Finanzamt wird dazu Vordrucke mit beson-
deren Erlduterungen bereithalten.

Bei der steuerlichen Behandlung der im Inland beschéftigten Staatsangehdrigen
aus Mitgliedstaaten der Europdischen Union, aus Liechtenstein, Norwegen und
Island gelten Sonderregelungen, auf die im nachfolgenden Text aus Platzgriinden
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nicht naher eingegangen werden konnte. Auskiinfte hieriiber konnen Sie jedoch
von [hrem Finanzamt erhalten.

@ die Lohnsteuertabellen, weil 2005 die letzte Stufe der Tarifsenkungen in Kraft
tritt,

@ die Besteuerung von Alterseinkiinften (Renten und Pensionen) sowie die
steuerliche Beriicksichtigung von Vorsorgeaufwendungen aufgrund einer
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts,

@ der Entlastungsbetrag fiir Alleinerziehende,

@ die steuerliche Beriicksichtigung von Aus- und Fortbildungskosten.

Ubergeben Sie bitte Ihre Lohnsteuerkarte 2005 mdglichst bald Ihrem
Arbeitgeber. Benétigen Sie im Kalenderjahr 2005 voraussichtlich keine
Lohnsteuerkarte, so senden Sie bitte die Karte mit einem entsprechenden
Vermerk an die Gemeinde zuriick, die sie ausgestellt hat.

Keine Lohnsteuerkarte bekommen?
In diesem Fall wenden Sie sich bitte an lhre Gemeinde. Es kann vorkommen,
dass eine Lohnsteuerkarte versehentlich nicht ausgestellt worden ist.

Zustédndige Gemeinde

Sie erhalten die Lohnsteuerkarte von der Gemeinde, in der Sie am 20. September
2004 mit Ihrer Wohnung, bei mehreren Wohnungen mit Ihrer Hauptwohnung,
gemeldet waren. Fir Ehegatten gilt die gemeinsame Hauptwohnung. Wenn
Ehegatten nicht mit einer gemeinsamen Hauptwohnung gemeldet waren, wird
die Lohnsteuerkarte von der Gemeinde ausgestellt, in der der dltere Ehegatte am
20. September 2004 mit Hauptwohnung gemeldet war.

Eintragungen priifen,

bevor Sie die Karte Ihrem Arbeitgeber aushdndigen! Wichtig ist, dass Ihr
Geburtsdatum, die Steuerklasse, die Kirchensteuerpflicht und die Zahl der
Kinderfreibetrdge fiir Kinder unter 18 Jahren richtig eingetragen sind. Fiir die
Eintragung dieser Merkmale sind die Verhdltnisse am 1. Januar 2005 maB-
gebend.
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Die Steuerklassen sind fiir die Hohe der Lohnsteuer besonders wichtig. Welche
Steuerklasse fiir Sie in Frage kommt, kdnnen Sie den nachstehenden
Erlauterungen entnehmen.

Steuerklasse |

gilt fiir ledige und geschiedene Arbeitnehmer sowie fiir verheiratete
Arbeitnehmer, deren Ehegatte im Ausland wohnt oder die von ihrem Ehegatten
dauernd getrennt leben. Verwitwete Arbeitnehmer gehdren ebenfalls in die
Steuerklasse I, wenn der Ehegatte vor 2004 verstorben ist.

Steuerklasse Il

gilt fir die zu Steuerklasse | genannten Arbeitnehmer, wenn ihnen der
Entlastungsbetrag fir Alleinerziehende zusteht. Voraussetzung fir die
Gewahrung des Entlastungsbetrags ist, dass der Arbeitnehmer Alleinerziehender
ist und zu seinem Haushalt mindestens ein Kind gehort, fir das er Kindergeld
oder einen Kinderfreibetrag erhédlt und das bei ihm mit Haupt- oder
Nebenwohnung gemeldet ist. Ist das Kind bei mehreren Personen gemeldet,
steht der Entlastungsbetrag demjenigen Alleinerziehenden zu, der das Kindergeld
erhélt. Lebt der Arbeitnehmer in einer ehedhnlichen Lebensgemeinschaft oder in
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, kann der Entlastungsbetrag nicht
gewdhrt werden. Das Gleiche gilt, wenn der Alleinerziehende mit einer anderen
volljahrigen Person, fiir die ihm kein Kindergeld oder Kinderfreibetrag zusteht,
einen gemeinsamen Haushalt fiihrt, es sei denn, dass es sich um ein volljhriges
Kind handelt, das den gesetzlichen Grundwehr- oder Zivildienst leistet, sich frei-
willig fir die Dauer von nicht mehr als drei Jahren zum Wehrdienst verpflichtet
hat oder eine vom gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst befreiende
Tétigkeit als Entwicklungshelfer ausiibt.

Fiir jeden vollen Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen fiir den
Entlastungsbetrag nicht vorliegen, steht dem Arbeitnehmer die Steuerklasse Il
nicht zu.

Die Gemeinde darf die Steuerklasse Il nur dann auf der Lohnsteuerkarte beschei-
nigen, wenn der Arbeitnehmer der Gemeinde schriftlich versichert hat, dass die
Voraussetzungen fiir die Beriicksichtigung des Entlastungsbetrags fir
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Alleinerziehende vorliegen und ihm seine Verpflichtung bekannt ist, die
Eintragung der Steuerklasse Il umgehend dndern zu lassen, wenn diese
Voraussetzungen wegfallen (Seite 13).

Fiir die Beriicksichtigung der Steuerklasse Il bei Alleinerziehenden mit Kindern,
die zu Beginn des Kalenderjahrs das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben, ist
das Finanzamt zusténdig. Entsprechendes gilt fiir die Beriicksichtigung des
Entlastungsbetrags fiir verwitwete Alleinerziehende in Sonderféllen mit
Lohnsteuerklasse Il (Seite 23).

Steuerklasse Il

gilt fir verheiratete Arbeitnehmer, wenn beide Ehegatten im Inland wohnen, nicht
dauernd getrennt leben und der Ehegatte des Arbeitnehmers keinen Arbeitslohn
bezieht oder Arbeitslohn bezieht und in die Steuerklasse V eingereiht wird.
Verwitwete Arbeitnehmer gehéren nur dann in Steuerklasse Ill, wenn der
Ehegatte nach dem 31. Dezember 2003 verstorben ist, beide am Todestag im
Inland gewohnt und nicht dauernd getrennt gelebt haben.

Steuerklasse IV
gilt fiir verheiratete Arbeitnehmer, wenn beide Ehegatten Arbeitslohn beziehen,
im Inland wohnen und nicht dauernd getrennt leben.

Steuerklasse V

tritt fir einen der Ehegatten an die Stelle der Steuerklasse 1V, wenn der andere
Ehegatte in die Steuerklasse Ill eingereiht wird. Siehe hierzu die folgenden
Abschnitte.

Steuerklasse VI

ist auf der zweiten oder weiteren Lohnsteuerkarte von Arbeitnehmern zu beschei-
nigen, die nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn beziehen.
Diese Lohnsteuerkarte sollten Sie dem Arbeitgeber vorlegen, von dem Sie den
niedrigeren Arbeitslohn (gekiirzt um etwaige Freibetrdge) beziehen.

Steuerklassenwahl
Bezieht auch der Ehegatte Arbeitslohn, so miissen Sie zundchst wissen, dass
Ehegatten grundsatzlich gemeinsam besteuert werden, weil das fiir sie gilinstiger
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ist. Beim Lohnsteuerabzug eines Arbeitnehmers kann aber nur dessen eigener
Arbeitslohn zugrunde gelegt werden. Die Arbeitsiéhne beider Ehegatten kénnen
erst nach Ablauf des Jahres zusammengefiihrt werden. Erst dann ergibt sich die
zutreffende Jahressteuer. Es I&sst sich deshalb nicht vermeiden, dass im Laufe
des Jahres zu viel oder zu wenig Lohnsteuer einbehalten wird. Um dem
Jahresergebnis mdglichst nahe zu kommen, stehen den Ehegatten zwei
Steuerklassenkombinationen zur Wahl: Die Steuerklassenkombination IV/IV geht
davon aus, dass die Ehegatten gleich viel verdienen. Die Steuerklassen-
kombination I11/V ist so gestaltet, dass die Summe der Steuerabzugsbetrége fiir
beide Ehegatten in etwa der gemeinsamen Jahressteuer entspricht, wenn der in
Steuerklasse Il eingestufte Ehegatte 60 v.H., der in Steuerklasse V eingestufte
Ehegatte 40 v.H. des gemeinsamen Arbeitseinkommens erzielt. Das hat zur
Folge, dass der Steuerabzug bei der Steuerklasse V verhaltnismaBig héher ist als
bei den Steuerklassen Il und IV. Dies beruht auch darauf, dass in der
Steuerklasse V der fiir das Existenzminimum stehende Grundfreibetrag, die
Vorsorgepauschale und der Sonderausgaben-Pauschbetrag nicht eingearbeitet
sind. Diese werden in doppelter Hohe bei der Steuerklasse |1l beriicksichtigt. Der
Ehegatte mit der Steuerklasse V zahlt daher beim laufenden Lohnsteuerabzug
einen Teil der Steuer seines Ehegatten mit. Bei abweichenden Verhaltnissen des
gemeinsamen Arbeitseinkommens zugunsten des in Steuerklasse Ill eingestuf-
ten Ehegatten kann es aufgrund des verhdltnisméBig niedrigen Lohn-
steuerabzugs bei dem in der Steuerklasse V eingestuften Ehegatten zu
Steuernachzahlungen kommen. Aus diesem Grund besteht bei der Steuer-
klassenkombination Ill/V die Pflicht zur Abgabe einer Einkommen-
steuererkldrung (Seite 32). Mdchten Sie aus diesem Grunde keine Einstufung in
Steuerklasse V, so sollten Sie die Steuerklassenkombination IV/IV wéhlen.

Was ist besser: IV/IV oder 11I/V?

Darauf gibt es keine allgemein giiltige Antwort. Die Frage ldsst sich letzten
Endes nur nach Ihren personlichen Verhéltnissen entscheiden. Mdchten Sie
erreichen, dass lhnen im Laufe des Jahres méglichst wenig Lohnsteuer einbe-
halten wird, priifen Sie, bei welcher Steuerklassenkombination sich in [hrem Fall
insgesamt der geringste Steuerabzug ergibt. Fiir Zwecke der Lohn-
steuerermittiung steht lhnen auf den Internet-Seiten des Bundes-
finanzministeriums unter http://www.bundesfinanzministerium.de unter der
Rubrik ,Service* ein interaktiver Steuerrechner zur Verfliigung; Tabellen zur
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Steuerklassenwahl fir beiderseits berufstitige Ehegatten finden Sie unter
http://www.bundesfinanzministerium.de/Lohnsteuer-.621.htm. Im Ubrigen ist
Ihnen auch Ihr Finanzamt gerne bebhilflich. Durch die Steuerklassenwahl kdnnen
Sie auch darauf Einfluss nehmen, ob sich nach Ablauf des Jahres eine Steuer-
erstattung oder Steuernachzahlung ergibt. Bei der Steuerklassenkombination
I1I/V besteht die Pflicht zur Einkommensteuerveranlagung (Seite 32), wobei zu
wenig oder zu viel gezahlte Steuern ausgeglichen werden. Bei der Steuer-
klassenkombination IV/IV kénnen Sie zur Erstattung iiberzahlter Steuern die Ver-
anlagung zur Einkommensteuer beantragen (Seite 32). Wenn Sie zur Ein-
kommensteuer veranlagt werden und mit einer Nachzahlung zu rechnen ist, kann
das Finanzamt allerdings im Hinblick auf die voraussichtliche Ein-
kommensteuerschuld Einkommensteuer-Vorauszahlungen festsetzen. Dadurch
kann ein aufgrund lhrer Steuerklassenwahl zu geringer Lohnsteuerabzug bereits
im Laufe des Jahres korrigiert werden. Eine Steuernachzahlung wird jedoch in
der Regel vermieden, wenn Sie die Steuerklassen IV/IV wéhlen. Eines muss aber
herausgestellt werden: Die im Laufe des Jahres einbehaltene Lohnsteuer besagt
nichts iber die Hohe der zutreffenden Jahressteuer. Die Jahressteuer wird auch
nicht durch die Steuerklassenwahl beeinflusst. Denken Sie bitte daran, dass die
Steuerklassenkombination auch die Hohe von Lohnersatzleistungen wie bei-
spielsweise Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Unterhaltsgeld, Krankengeld,
Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Ubergangsgeld und Mutterschaftsgeld
oder die Hohe des Lohnanspruchs bei der Altersteilzeit beeinflussen kann. Eine
vor Jahresbeginn getroffene Steuerklassenwahl wird bei der Gewahrung von
Lohnersatzleistungen von der Agentur fir Arbeit grundsétzlich anerkannt.
Wechseln Ehegatten im Laufe des Kalenderjahrs die Steuerklassen, knnen sich
bei der Zahlung von Lohnersatzleistungen, z. B. wegen Arbeitslosigkeit eines
Ehegatten, oder der Hohe des Lohnanspruchs bei Altersteilzeit unerwartete
Auswirkungen ergeben. Wenn Sie damit rechnen, in absehbarer Zeit
Lohnersatzleistungen in Anspruch nehmen zu miissen, oder solche bereits bezie-
hen bzw. in Altersteilzeit gehen, sollten Sie daher vor der Neuwahl der
Steuerklassenkombination zu deren Auswirkungen auf die Hoéhe der
Lohnersatzleistungen den zusténdigen Sozialleistungstréager bzw. zur Héhe des
Lohnanspruchs bei Altersteilzeit Ihren Arbeitgeber befragen.

Wechsel der Steuerklassenkombination bei Ehegatten
Sind Sie und Ihr Ehegatte bisher schon beide als Arbeitnehmer tétig, so tragt die
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Gemeinde auf lhren Lohnsteuerkarten die Steuerklasse ein, die auf Ihren
Lohnsteuerkarten 2004 bescheinigt war.

Diese Steuerklasseneintragung konnen Sie vor dem 1. Januar 2005 von der
Gemeinde, die die Lohnsteuerkarten ausgestellt hat, &ndern lassen. Einen Steuer-
klassenwechsel im Laufe des Jahres 2005 kdnnen Sie bei der Gemeinde einmal,
und zwar spétestens bis zum 30. November 2005, beantragen. Den Antrag miis-
sen Sie mit [hrem Ehegatten gemeinsam stellen; er muss von lhnen beiden
unterschrieben werden. Fiigen Sie auch bitte beide Lohnsteuerkarten bei. Wird
der Antrag miindlich bei der Gemeinde nur von einem Ehegatten gestellt, kann
die Gemeinde einen gemeinsamen Antrag beider Ehegatten unterstellen, wenn
beide Lohnsteuerkarten vorgelegt werden. In den Féllen, in denen im Laufe des
Jahres 2005 ein Ehegatte aus dem Dienstverhdltnis ausscheidet oder verstirbt,
konnen Sie bei der Gemeinde bis zum 30. November 2005 auch noch ein weite-
res Mal den Steuerklassenwechsel beantragen. Das Gleiche gilt, wenn Sie oder
Ihr Ehegatte nach vorangegangener Arbeitslosigkeit wieder ein Dienstverhéltnis
eingehen, oder wenn Sie sich von Ihrem Ehegatten im Laufe des Jahres auf
Dauer getrennt haben. Der Steuerklassenwechsel kann nur mit Wirkung vom
Beginn des auf die Antragstellung folgenden Monats vorgenommen werden.

Im laufenden Jahr wird nur Kindergeld gezahlt. Kinderfreibetrag und der Frei-
betrag fiir den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf sind bis auf
einen Ausnahmefall (Seite 27) bei der Berechnung der Lohnsteuer nicht zu
berticksichtigen. Die Freibetrdge fiir Kinder wirken sich jedoch auf die Hohe des
Solidaritdtszuschlags und der Kirchensteuer aus. Damit der Arbeitgeber diese
Abzugshetrage richtig berechnen kann, wird auf der Lohnsteuerkarte weiterhin
die Zahl der Kinderfreibetrage bescheinigt.

Kinder sind

@ leibliche Kinder (sofern das Verwandtschaftsverhéltnis mit Ihnen nicht durch
Adoption erloschen ist) und Adoptivkinder sowie

@ Pflegekinder (dazu gehoren nicht Kostkinder, die aus finanziellen Grinden
aufgenommen worden sind).



Jedes Kind wird auf der Lohnsteuerkarte mit dem Zahler 0,5 beriicksichtigt. Der
Zéhler erhoht sich auf 1,

® wenn die im Inland wohnenden leiblichen Eltern oder Pflegeeltern eines
Kindes miteinander verheiratet sind und nicht dauernd getrennt leben,

wenn nicht dauernd getrennt lebende und im Inland wohnende Ehegatten ein
Kind gemeinsam angenommen (adoptiert) haben,

wenn der andere leibliche Elternteil oder Adoptivelternteil eines Kindes vor
dem Beginn des Kalenderjahrs 2005 verstorben ist,

wenn der Arbeitnehmer das Kind nur allein angenommen (adoptiert) hat,
wenn es sich um ein Pflegekind handelt und das Pflegekindschaftsverhaltnis
nur zum Arbeitnehmer besteht,

wenn der Wohnsitz des anderen Elternteils nicht zu ermitteln ist,

wenn der Vater des Kindes amtlich nicht feststellbar ist, z. B. weil die Mutter
den Namen des Vaters nicht bekannt gegeben hat, oder

wenn der andere Elternteil wahrend des gesamten Jahres 2005 im Inland
weder einen Wohnsitz noch einen gewdhnlichen Aufenthalt hat.

Steht bei einem im Inland lebenden Elternpaar jedem Elternteil nur der Zahler 0,5
zu, so kann er den Zéhler des anderen Elternteils auf sich (bertragen lassen,
wenn voraussichtlich nur er, nicht jedoch der andere Elternteil seiner
Unterhaltsverpflichtung gegeniiber dem Kind fiir das Kalenderjahr im
Wesentlichen, das heiBt mindestens zu 75 v.H. nachkommt.

Die Kinderfreibetragszahl kann auch auf einen Stiefelternteil oder auf GroBeltern
libertragen werden, wenn sie das Kind in ihrem Haushalt aufgenommen haben.
Fiir diese Félle hélt das Finanzamt einen besonderen Vordruck (Anlage K) bereit.
Auf der Lohnsteuerkarte wird die Zahl der Kinderfreibetrdge nur bei den
Steuerklassen | - IV bescheinigt und in dem entsprechenden Feld eingetragen.
Kinder im Ausland werden bei der Kinderfreibetragszahl nur beriicksichtigt,
wenn die dortigen Verhdltnisse in etwa denen im Inland entsprechen.

Kinder unter 18 Jahren

Im Inland ansassige Kinder, die am 1. Januar 2005 das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, d.h. die nach dem 1. Januar 1987 geboren sind, werden grund-
sétzlich von der Gemeinde auf der Lohnsteuerkarte beriicksichtigt. Ausnahmen:
siehe unter Pflegekinder (Seite 13). Ist die von der Gemeinde fiir Kinder unter
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18 Jahren bescheinigte Kinderfreibetragszahl niedriger als es den tatsdchlichen

Verhéltnissen zu Beginn des Kalenderjahrs entspricht, wird die Eintragung auf

Ilhren Antrag hin von der Gemeinde gedndert. Beantragen Sie die

Berlicksichtigung eines im Inland anséssigen Kindes unter 18 Jahren, das nicht

bei Ihnen mit Wohnung gemeldet ist, miissen Sie Ihrem Antrag eine steuerliche

Lebensbescheinigung fiir dieses Kind beifiigen. Die steuerliche Lebensbe-

scheinigung fordern Sie bitte von der Gemeinde an, in der das Kind gemeldet ist.

Fiigen Sie bitte geeignete Unterlagen bei, aus denen die Gemeinde erkennen

kann, dass es sich um lhr Kind handelt. Mit lhrem Antrag stellen Sie zugleich

sicher, dass das betreffende Kind bei der Ausstellung der Lohnsteuerkarten fiir
die Folgejahre von der Gemeinde von Amts wegen zutreffend beriicksichtigt wer-
den kann, solange die steuerliche Lebensbescheinigung nicht alter als 3 Jahre
ist. Kdnnen Sie fiir ein Kind unter 18 Jahren, das bei lhnen nicht gemeldet ist,
keine Lebensbescheinigung beibringen, weil Sie z.B. den Aufenthaltsort Ihres

Kindes nicht kennen, richten Sie bitte den Antrag auf Beriicksichtigung dieses

Kindes an das fiir Sie zusténdige Finanzamt. Das Gleiche gilt,

@ wenn Sie die Eintragung der vollen Kinderfreibetragszahl beantragen, weil der
Wohnsitz des anderen Elternteils nicht zu ermitteln ist oder weil der Vater des
Kindes amtlich nicht feststellbar ist (Seite 9),

@ wenn Sie die Eintragung der vollen Kinderfreibetragszahl beantragen, weil der
andere Elternteil voraussichtlich wahrend des ganzen Kalenderjahrs im Inland
weder einen Wohnsitz noch einen gewdhnlichen Aufenthalt hat (Seite 9),

@ wenn Sie die Ubertragung der Kinderfreibetragszahl beantragen (Seite 9) oder

® wenn Sie einen Kinderfreibetrag fiir ein im Ausland anséssiges Kind beantragen.

Kinder iiber 18 Jahre

Kinder, die am 1. Januar 2005 das 18. Lebensjahr vollendet haben (d.h. Kinder,

die vor dem 2. Januar 1987 geboren sind), werden auf Antrag durch das Finanz-

amt auf der Lohnsteuerkarte eingetragen.

Beriicksichtigt werden z.B.

@ Dbis zum vollendeten 21. Lebensjahr: Kinder, die ohne Beschéaftigung und bei
einer Agentur fiir Arbeit im Inland als Arbeitssuchende gemeldet sind;

@ Dbis zum vollendeten 27. Lebensjahr: Kinder, die fiir einen Beruf ausgebildet
werden (darunter ist auch die Schulausbildung zu verstehen) oder
die eine Berufsaushildung mangels Ausbildungsplatzes nicht beginnen oder
fortsetzen konnen, oder
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die sich in einer Ubergangszeit von héchstens vier Monaten befinden, die zwi-
schen zwei Ausbildungsabschnitten oder zwischen einem Ausbildungsab-
schnitt und der Ableistung des gesetzlichen Wehr- oder Zivildienstes, einer
vom Wehr- oder Zivildienst befreienden Tétigkeit als Entwicklungshelfer oder
als Dienstleistender im Ausland nach § 14b Zivildienstgesetz oder der Ab-
leistung eines der nachfolgend aufgefiihrten freiwilligen Dienste liegt oder
die ein freiwilliges soziales oder dkologisches Jahr, den Europdischen Frei-
willigendienst oder einen anderen Dienst im Ausland im Sinne des § 14b Zivil-
dienstgesetz leisten;

@ (iber das 21. oder 27. Lebensjahr hinaus: Kinder, die ohne Beschéaftigung und
bei einer Agentur fir Arbeit im Inland als Arbeitssuchende gemeldet sind bzw.
fiir einen Beruf ausgebildet werden oder sich in einer Ubergangszeit zwischen
zwei Ausbildungsabschnitten von héchstens vier Monaten befinden und den
gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst geleistet haben oder
die sich freiwillig fir eine Dauer von nicht mehr als drei Jahren zum
Wehrdienst verpflichtet haben oder
die eine vom gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst befreiende Tatigkeit
als Entwicklungshelfer ausgeiibt haben, fiir die Dauer dieser Dienste, hdchstens
fiir die Dauer des inlandischen gesetzlichen Grundwehr- oder Zivildienstes.

Uber 18 Jahre alte Kinder, deren Einkiinfte und Beziige mehr als 7680 Euro im
Kalenderjahr betragen, werden grundsatzlich nicht beriicksichtigt. Ist ein Kind
nicht wahrend des gesamten Kalenderjahrs zu beriicksichtigen, wird dieser
Betrag anteilig gekiirzt. Einkiinfte und Bezlige, die auf Kalendermonate entfallen,
fiir die das Kind nicht zu beriicksichtigen ist, bleiben auBer Ansatz. Bei Kindern
in Ausbildung kénnen von den Einkiinften und Beziigen besondere Aushildungs-
kosten z.B. flir Lehrmittel oder Fahrten zur Hochschule abgezogen werden.

Behinderte Kinder

Uber 18 Jahre alte Kinder, die wegen korperlicher, geistiger oder seelischer
Behinderung auBerstande sind, sich selbst zu unterhalten, kdnnen ebenfalls
auf Antrag vom Finanzamt auf der Lohnsteuerkarte eingetragen werden. Dies
gilt auch fir Kinder, die alter als 27 Jahre sind, wenn die Behinderung vor
Vollendung des 27. Lebensjahrs eingetreten ist. Wegen der Ubertragung des
dem Kind zustehenden Pauschbetrags fiir behinderte Menschen auf die Eltern
siehe Seite 26.

12



Pflegekinder

Pflegekinder werden auf Antrag und nur durch das Finanzamt auf der Lohn-
steuerkarte eingetragen.

Als Ihr Pflegekind ist ein Kind anzuerkennen, das mit Ihnen durch eine familien-
ahnliche, auf langere Dauer angelegte Beziehung verbunden ist und das Sie in
Ihrem Haushalt aufgenommen haben. Voraussetzung ist ferner, dass das
Obhuts- und Pflegeverhaltnis zu den leiblichen Eltern nicht mehr besteht und Sie
das Kind nicht zu Erwerbszwecken aufgenommen haben.

Kirchensteuer

Auf Ihrer Lohnsteuerkarte ist unter ,Kirchensteuerabzug“ eine Abkiirzung fiir
Ihre Religionsgemeinschaft eingetragen. Gehdren Sie keiner Religions-
gemeinschaft an, fiir die Kirchensteuer von den Finanzbehdrden erhoben wird, so
sind zwei Striche ,——" eingetragen. Neben |hrer Religionsgemeinschaft wird
eine Abkirzung fiir die Religionsgemeinschaft Ihres Ehegatten nur dann ein-
getragen, wenn dieser einer anderen steuererhebenden Religionsgemeinschaft
angehort. Aus der Nichteintragung des Kirchensteuermerkmals fiir Ihren
Ehegatten kann deshalb nicht geschlossen werden, dass dieser keiner
Religionsgemeinschaft angehort.

Stimmen die Eintragungen?

Wenn Sie unrichtige Eintragungen feststellen, so lassen Sie diese bei Ihrer
Gemeinde umgehend berichtigen. Die Eintragungen diirfen nicht von lhnen oder
Ilhrem Arbeitgeber gedndert werden. Bei einem Wohnungswechsel brauchen Sie
Ihre Anschrift auf der Lohnsteuerkarte nicht @ndern zu lassen.

Sind die Eintragungen zu giinstig?

Wenn die Eintragungen giinstiger sind, als es lhren Verhéltnissen am 1. Januar
2005 entspricht, sind Sie gesetzlich verpflichtet, Ihre Lohnsteuerkarte umgehend
von der Gemeinde dndern zu lassen. Die Gemeinde ist auch berechtigt, fiir eine
Berichtigung die Vorlage Ihrer Lohnsteuerkarte zu verlangen. Wenn Sie lhre
Lohnsteuerkarte nicht andern lassen, kann das Finanzamt die zu wenig gezahlte
Lohnsteuer nachfordern. Sie miissen die Lohnsteuerkarte z.B. dndern lassen,
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® wenn die Gemeinde eine giinstigere Steuerklasse oder eine hdhere
Kinderfreibetragszahl eingetragen hat, als lhnen zusteht;

® wenn die Voraussetzungen fiir den Entlastungsbetrag flir Alleinerziehende
(Steuerklasse I1, siehe Seite 5) im Laufe des Kalenderjahrs entfallen, z.B. weil
Sie eine ehedhnliche Lebensgemeinschaft begriinden oder eine
Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljihrigen Person, die die
Gewahrung des Entlastungsbetrags ausschlieBt, bilden;

® wenn Sie zum 1. Januar 2005 von lhrem Ehegatten entweder dauernd
getrennt leben oder geschieden sind;

@ bei Tod eines Kindes vor dem 1. Januar 2005.

Bei dauernder Trennung, Ehescheidung, Tod eines Kindes oder Wegfall der
Anspruchsvoraussetzungen flir die Berlicksichtigung eines Kindes im Laufe des
Jahres 2005 brauchen Sie (vorbehaltlich der Ausfihrungen zur Steuerklasse I1)
Ihre Lohnsteuerkarte nicht &ndern zu lassen.

Wenn sich was éndert ...

z.B. durch lhre Heirat oder durch Geburt eines Kindes, so konnen Sie die
Eintragungen auf Ihrer Lohnsteuerkarte dndern lassen. Der Antrag auf Anderung
der Steuerklasse oder der Zahl der Kinderfreibetrdge muss jedoch spétestens am
30. November 2005 gestellt sein.

Ist fiir jeden Ehegatten eine Lohnsteuerkarte ausgestellt worden, sollten Sie dem
Antrag beide Lohnsteuerkarten beifiigen.

Durch die Eintragung eines Freibetrags auf der Lohnsteuerkarte ermaBigt sich die

Lohnsteuer, die der Arbeitgeber von lhrem Arbeitslohn einbehalten muss.

Freibetrdge konnen Sie beim Finanzamt beantragen, wenn Sie bestimmte

Aufwendungen haben oder Ihnen Pauschbetrdge zustehen.

Ein Freibetrag wird jedoch nicht in allen Féllen eingetragen, in denen steuerlich

zu beriicksichtigende Aufwendungen vorliegen. Im Einzelnen gilt Folgendes:

@ Fiir Vorsorgeaufwendungen wird ein Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte in
keinem Fall eingetragen. Ab 2005 wird zwischen Altersvorsorge-
aufwendungen und sonstigen Vorsorgeaufwendungen unterschieden: Zu den
Altersvorsorgeaufwendungen gehoren insbesondere die Beitrdge zu den
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gesetzlichen  Rentenversicherungen und den  berufsstindischen
Versorgungseinrichtungen sowie Beitrdge zu bestimmten privaten
Lebensversicherungen; hiervon sind innerhalb eines bestimmten Rahmens
(20000 Euro) zundchst 60 v. H. der individuell getétigten Aufwendungen als
abziehbare Aufwendungen zu beriicksichtigen; dieser Vom-Hundert-Satz
steigt im Laufe der Jahre jeweils um 2 Punkte. Sonstige
Vorsorgeaufwendungen sind Beitrdge zu Versicherungen gegen
Arbeitslosigkeit, zu Erwerbs- und Berufsunfdhigkeitsversicherungen, zu
Kranken-, Pflege-, Unfall- und Haftpflichtversicherungen; fiir diese Beitrdge
gilt ein Hochstbetrag von 2400 Euro, wenn die Beitrdge zur
Krankenversicherung in vollem Umfang allein getragen werden; in allen ande-
ren Fallen betrdgt der Hochstbetrag 1500 Euro. Beitrdge zu
Kapitallebensversicherungen und Rentenversicherungen werden weiterhin
berticksichtigt, wenn die Laufzeit dieser Versicherungen vor dem 1. Januar
2005 begonnen hat und ein Versicherungsbeitrag bis zum 31. Dezember 2004
entrichtet wurde. Alle Vorsorgeaufwendungen werden bei der Berechnung der
Lohnsteuer durch eine Vorsorgepauschale im Rahmen bestimmter
Hochstbetrdge bereits beriicksichtigt. Wenn Ihnen héhere Vorsorgeaufwen-
dungen entstehen, die im Rahmen der hierfiir geltenden Sonderausgaben-
Hochstbetrdge berticksichtigt werden konnen, konnen Sie diese bei einer Ver-
anlagung zur Einkommensteuer geltend machen (Seite 32). Beitrage fiir eine
zusétzliche Altersvorsorge im Sinne des Altersvermogensgesetzes kénnen
nicht im Lohnsteuerabzugsverfahren, sondern ebenfalls erst bei der Ver-
anlagung zur Einkommensteuer beriicksichtigt werden.

@ Ein Antrag auf Eintragung eines Freibetrags wegen erhohter Werbungskosten,
erhohter Sonderausgaben oder auBergewdhnlicher Belastungen kann nur dann
gestellt werden, wenn die Aufwendungen bzw. die abziehbaren Betrdge insge-
samt eine Antragsgrenze von 600 Euro iiberschreiten. Fiir die Feststellung, ob
die Antragsgrenze (berschritten wird, diirfen die Werbungskosten nicht in vol-
ler Hohe, sondern nur mit dem Betrag angesetzt werden, der den Arbeitnehmer-
Pauschbetrag von 920 Euro oder den Pauschbetrag bei Versorgungsbeziigen
von 102 Euro dbersteigt (siehe Seite 24 und 25). Verheiratete Arbeitnehmer
konnen den Antrag stellen, wenn die hiernach zu berticksichtigenden
Aufwendungen bzw. die abziehbaren Betrdge beider Ehegatten zusammen mehr
als 600 Euro betragen.

@ Fir die Eintragung der Pauschbetrédge fiir behinderte Menschen und Hinter-
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bliebene, des Freibetrags zur Forderung des Wohneigentums oder wegen
negativer Einkinfte aus anderen Einkunftsarten, des Freibetrags bei
Steuerklasse VI sowie der Freibetrage fiir Kinder in Sonderféllen gilt die
Antragsgrenze nicht. Siehe hierzu die Seiten 25 bis 28.

@ Wer einen Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte eintragen ldsst, ist verpflichtet,
nach Ablauf des Kalenderjahrs unaufgefordert eine Einkommensteuer-
erklarung abzugeben. Ausgenommen sind die Félle, in denen auf der
Lohnsteuerkarte lediglich der Pauschbetrag fiir behinderte Menschen oder
der Pauschbetrag flir Hinterbliebene eingetragen worden ist.

Werbungskosten

Das sind Aufwendungen, die Sie zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung Ihres

Arbeitslohns machen, also Aufwendungen, die durch den Beruf veranlasst sind.

Insbesondere handelt es sich hierbei um

@ Beitrdge zu Berufsverbdnden (z.B. Gewerkschaftsbeitrage),

® Aufwendungen fiir die Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstatte in Hohe der
verkehrsmittelunabhdngigen Entfernungspauschale. Die Entfernungspau-
schale betrdgt fiir jeden Entfernungskilometer der kiirzesten StraBen-
verbindung zwischen Wohnung und regelmaBiger Arbeitsstétte 0,30 Euro;
beriicksichtigt werden nur volle Kilometer. Eine andere als die kiirzeste
StraBenverbindung kann zugrunde gelegt werden, wenn diese offensichtlich
verkehrsgiinstiger ist und regelmaBig benutzt wird. Fiir die Wege, fiir die kein
eigener oder zur Nutzung (berlassener Kraftwagen benutzt wird, ist die
Entfernungspauschale auf insgesamt 4500 Euro begrenzt. Die
Entfernungspauschale gilt nicht fiir Flugstrecken und bei steuerfreier
Sammelbeforderung. Steuerfreie oder pauschal versteuerte
Aufwendungszuschiisse bzw. Sachleistungen des Arbeitgebers fiir Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstétte sind auf die Entfernungspauschale anzu-
rechnen,

® Reisekosten,

® Aufwendungen fiir Arbeitsmittel (z.B. Fachliteratur, Werkzeuge, typische
Berufskleidung),

® Aufwendungen fiir eine berufliche Fortbildung,
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Mehraufwendungen wegen einer aus beruflichem Anlass begriindeten dop-
pelten Haushaltsfiihrung.

Grundsatzlich kénnen nur die Aufwendungen steuerlich beriicksichtigt
werden, die nicht vom Arbeitgeber oder von anderer Seite steuerfrei ersetzt
worden sind.

Sonderausgaben
Dies sind die nachstehend aufgefiihrten Ausgaben:

Unterhaltsleistungen an den im Inland ansdssigen geschiedenen oder dau-
ernd getrennt lebenden Ehegatten bis zu héchstens 13805 Euro jahrlich,
wenn Sie dies mit Zustimmung des Empfangers beantragen. In diesem Fall
hat der Unterhaltsempfanger die betreffenden Leistungen als sonstige
Einkiinfte zu versteuern. Fiir den Antrag hélt Ihr Finanzamt einen besonderen
Vordruck bereit (Anlage U zum Lohnsteuer-ErmaBigungsantrag). Eine erteilte
Zustimmung ist grundsétzlich bis auf Widerruf wirksam. Eine fiir 2005 erteil-
te Zustimmung kann nur vor Beginn dieses Jahres gegeniiber dem Finanzamt
widerrufen werden. Liegen die Voraussetzungen fiir den Sonderausgaben-
abzug der Unterhaltsleistungen nicht vor, so kann eine SteuerermaBigung
wegen auBergewohnlicher Belastung (Seite 18) in Betracht kommen.

Renten und dauernde Lasten, die weder Betriebsausgaben noch Werbungs-
kosten sind, noch mit steuerfreien Einkiinften in Zusammenhang stehen,
gezahlte Kirchensteuer (abziiglich erstatteter Kirchensteuer),
Steuerberatungskosten, die weder Betriebsausgaben noch Werbungskosten
sind,

Aufwendungen fiir die eigene Berufsausbildung bis zu 4000 Euro im
Kalenderjahr,

30 v.H. des Schulgelds, das Sie fiir ein Kind bezahlen, wenn dieses eine
bestimmte Ersatz- oder allgemein bildende Ergénzungsschule besucht und
Sie fir das Kind Kindergeld erhalten oder das Kind bei der Zahl der auf der
Lohnsteuerkarte bescheinigten Kinderfreibetrdge beriicksichtigt ist. Aus-
genommen ist das Entgelt fiir Beherbergung, Betreuung und Verpflegung,
Ausgaben zur Forderung mildtatiger, kirchlicher, religioser, wissenschaftlicher
und der als besonders forderungswiirdig anerkannten gemeinniitzigen
Zwecke, Zuwendungen an politische Parteien sowie an Stiftungen bis zu be-
stimmten Hochstbetrdgen. Zuwendungen an unabhédngige Wéhlerver-
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einigungen konnen nicht auf der Lohnsteuerkarte eingetragen werden; die
hierfiir in Betracht kommende SteuererméBigung nach §34 g des Ein-
kommensteuergesetzes kann erst bei der Einkommensteuerveranlagung
beriicksichtigt werden (Seite 32).
Vorsorgeaufwendungen (Seite 14) gehdren zwar auch zu den Sonderausgaben;
da sie aber nicht auf der Lohnsteuerkarte eingetragen werden, kénnen sie bei der
600-Euro-Grenze auch nicht mitgerechnet werden.

AuBergewohnliche Belastungen

Das sind z.B. Krankheitskosten, Kosten bei Sterbefallen, soweit sie den Wert des
Nachlasses tibersteigen, unter bestimmten Voraussetzungen Kosten der Wieder-
beschaffung von lebensnotwendigen Gegensténden (z. B. Hausrat und Kleidung),
die durch ein unabwendbares Ereignis (z.B. Brand, Hochwasser) verloren wurden,
die Kosten der Ehescheidung, aber nicht Mehraufwendungen fiir Didtverpflegung.
Behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 80 oder
mindestens 70 und Merkzeichen ,G* im Ausweis kénnen auch - neben dem Pausch-
betrag fiir behinderte Menschen - Kfz-Aufwendungen fir behinderungsbedingte
Fahrten im angemessenen Umfang als auBergewohnliche Belastung geltend ma-
chen. Als angemessen wird im Allgemeinen ein Aufwand fiir Fahrten bis zu 3000 km
jahrlich unter Beriicksichtigung eines Kilometersatzes von 0,30 Euro angesehen.
Bei behinderten Menschen mit den Merkzeichen ,aG* oder ,,BI* oder ,H* (auch
Pflegestufe 111) kénnen - neben dem Pauschbetrag fiir behinderte Menschen -
Kfz-Aufwendungen aufBer fiir behinderungsbedingte unvermeidbare Fahrten
auch fiir Freizeit-, Erholungs- und Besuchsfahrten in angemessenem Umfang
eine auBergewohnliche Belastung sein. Die tatsdchliche Fahrleistung ist nachzu-
weisen oder glaubhaft zu machen. Eine Gesamtfahrleistung fiir behinderungsbe-
dingte unvermeidbare und andere Fahrten von mehr als 15000 km jahrlich ist in
aller Regel nicht angemessen. Ein héherer Aufwand als 0,30 Euro je gefahrenen
Kilometer kann nicht beriicksichtigt werden.

Die genannten auBergewdhnlichen Belastungen wirken sich jedoch steuerlich
nur dann aus, wenn die Aufwendungen einen bestimmten Prozentsatz Ihrer
Einkiinfte — die ,zumutbare Belastung® — (iberschreiten.

AuBerdem sind als auBergewohnliche Belastungen noch die Aufwendungen steu-
erlich abziehbar, die in den nachstehenden Sonderfallen entstehen. Auf diese
Aufwendungen wird die ,,zumutbare Belastung“ nicht angerechnet;
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die beriicksichtigungsfahigen Aufwendungen sind jedoch auf bestimmte
Héchstbetrage begrenzt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Flle:

Unterhalten Sie bediirftige Angehérige?

Unterhalten Sie bediirftige Angehdrige, fiir die Sie und andere Personen weder
Anspruch auf Kindergeld noch auf einen Freibetrag fiir Kinder haben und die
Ihnen gegeniiber gesetzlich unterhaltsberechtigt sind, z.B. Eltern, GroBeltern und
Kinder sowie Partner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft, konnen Sie
Aufwendungen fiir jede unterhaltene Person bis zu 7680 Euro*) jéhrlich geltend
machen. Werden andere Personen unterhalten, kénnen die Aufwendungen nur
berticksichtigt werden, wenn bei der unterhaltenen Person zum Unterhalt
bestimmte 6ffentliche Mittel (z.B. Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe) mit Riicksicht auf
Ihre Unterhaltsleistungen gekiirzt worden sind und es sich bei der unterhaltenen
Person um den Partner einer ehedhnlichen Gemeinschaft oder um Verwandte
oder Verschwégerte handelt, mit denen Sie eine Haushaltsgemeinschaft bilden.
Unterhaltsleistungen an lhren geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden
Ehegatten sind als auBergewdhnliche Belastung nur abziehbar, wenn dafiir nicht
der Sonderausgabenabzug beantragt wird (Seite 17). Unterhaltsleistungen an
den nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten sind nur abziehbar, wenn dieser
wdhrend des gesamten Jahres im Ausland ansdssig ist.

Der Hochstbetrag von 7680 Euro™) vermindert sich um die eigenen Einkiinfte
und Beziige der unterhaltenen Person, die zur Bestreitung des Unterhalts
bestimmt oder geeignet sind, soweit diese 624 Euro*) im Kalenderjahr (iberstei-
gen, sowie um die von der unterhaltenen Person als Ausbildungshilfe aus 6ffent-
lichen Mitteln oder von Forderungseinrichtungen, die hierfiir 6ffentliche Mittel
erhalten, bezogenen Zuschiisse. Darlehensweise gewahrte Leistungen werden
nicht angerechnet.

Krankheits- oder Pflegekosten, die Sie fir eine bediirftige Person zwangsléufig
aufwenden, konnen neben den Unterhaltsaufwendungen unter Anrechnung einer
zumutbaren Belastung beriicksichtigt werden.

Freibetrag fiir den Sonderbedarf bei Berufsausbildung
Zur Abgeltung des Sonderbedarfs eines sich in Berufsaushildung befindenden

*) Ist die unterhaltene Person/das Kind im Ausland anséssig, so kénnen um 1/4,
1/2 oder 3/4 verminderte Betrége in Betracht kommen.
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Kindes kommt ein Freibetrag in Hohe von 924 Euro*) jéhrlich in Betracht, wenn
das Kind das 18. Lebensjahr vollendet hat und auswdrtig untergebracht ist. Wei-
ter ist Voraussetzung, dass Sie fiir das Kind Kindergeld erhalten oder es bei der
auf der Lohnsteuerkarte bescheinigten Kinderfreibetragszahl berticksichtigt ist.

Unter Berufsausbildung ist auch die Schulaushildung zu verstehen.

Der Freibetrag vermindert sich jeweils um die eigenen Einkiinfte und Beziige des
Kindes, die zur Bestreitung seines Unterhalts oder seiner Berufsausbildung be-
stimmt oder geeignet sind, soweit diese 1848 Euro*) im Kalenderjahr iibersteigen,
sowie um die vom Kind als Ausbildungshilfe aus offentlichen Mitteln oder von
Forderungseinrichtungen, die hierfiir 6ffentliche Mittel erhalten, bezogenen Zu-
schiisse. Darlehensweise gewéhrte Leistungen werden nicht angerechnet. Bei ge-
schiedenen oder verheirateten, aber dauernd getrennt lebenden Eltern wird grund-
sétzlich der Freibetrag jedem Elternteil, dem Aufwendungen fiir die Berufs-
ausbildung des Kindes entstehen, zur Hélfte zuerkannt; das Gleiche gilt bei Eltern
nichtehelicher Kinder. Auf gemeinsamen Antrag des Elternpaares ist eine andere
Aufteilung mdglich. Wenn der andere Elternteil nicht im Inland lebt oder verstorben
ist, kann der Freibetrag in voller Héhe auf der Lohnsteuerkarte eingetragen werden.

Kinderbetreuungskosten

Aufwendungen fiir Dienstleistungen zur Betreuung eines zu Ihrem Haushalt geho-
renden Kindes, das bei der auf der Lohnsteuerkarte bescheinigten Kinder-
freibetragszahl zu beriicksichtigen ist und das 14. Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat oder wegen einer vor Vollendung des 27. Lebensjahrs eingetretenen kor-
perlichen, geistigen oder seelischen Behinderung auBerstande ist, sich selbst zu
unterhalten, gelten als auBergewdhnliche Belastung. Voraussetzung ist bei einem
alleinlebenden Elternteil, dass die Aufwendungen wegen Erwerbstétigkeit,
Ausbildung, korperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung oder wegen
Krankheit des Arbeitnehmers erwachsen. Bei zusammenlebenden Eltern miissen
die vorgenannten Voraussetzungen bei beiden Elternteilen vorliegen. Die Krank-
heit muss grundsétzlich innerhalb eines zusammenhéngenden Zeitraums von
mindestens drei Monaten bestanden haben. Stief- und GroBeltern, die das Kind
in ihren Haushalt aufgenommen haben und bei denen deshalb das Kind auf der

*) Ist das Kind im Ausland ansdssig, so kénnen um 1/4, 1/2 oder 3/4 vermin-
derte Betrdge in Betracht kommen.
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Lohnsteuerkarte zu bescheinigen ist, konnen Kinderbetreuungskosten nicht
abziehen.

Anerkannt werden kénnen z. B. Aufwendungen fiir:

® die Unterbringung von Kindern in Kindergdrten, Kindertagesstatten,
Kinderhorten, Kinderheimen und Kinderkrippen sowie bei Tagesmiittern,
Wochenmiittern und in Ganztagspflegestellen,

@ die Beschaftigung von Kinderpflegerinnen, Erzieherinnen und Kinder-
schwestern,

@ die Beschéftigung von Hilfen im Haushalt, soweit sie Kinder betreuen,

@ die Beaufsichtigung von Kindern bei der Erledigung der hduslichen Schul-
aufgaben.

Nicht anerkannt werden Aufwendungen fiir Unterricht, fiir die Vermittlung beson-

derer Fahigkeiten sowie fiir sportliche und andere Freizeitbetatigungen.

Fiir jedes in Betracht kommende Kind kénnen als auBergewdhnliche Belastung
ohne Anrechnung einer zumutbaren Belastung die nachgewiesenen oder
glaubhaft gemachten Aufwendungen, soweit sie 1548 Euro*) iibersteigen, bis
zu einem Hochstbetrag von 1500 Euro*) abgezogen werden. Der Grenz- bzw.
Héchstbetrag gilt fiir Kinder zusammenlebender Eltern und fiir ein Kind eines
alleinlebenden Elternteils, das bei diesem Elternteil auf der Lohnsteuerkarte mit
der Kinderfreibetragszahl 1 zu berticksichtigen ist oder fiir das der alleinleben-
de Elternteil den gesamten Freibetrag fiir Betreuung und Erziehung oder
Ausbildung erhdlt. In allen anderen Féllen sind je Kind Aufwendungen jedes
Elternteils, soweit sie 774 Euro™) iibersteigen, bis zum Hdchstbetrag von 750
Euro*) abziehbar. Fiir alleinlebende Elternteile, die den Abzug von Kinderbe-
treuungskosten beantragen, kann es giinstiger sein, auf die Ubertragung des
Freibetrags fiir Betreuung und Erziehung oder Aushildung des anderen
Elternteils zu verzichten. In diesem Fall setzt der Kinderbetreuungskostenabzug
bereits bei 774 Euro*) ein. Ndhere Auskiinfte erteilt Ihr Finanzamt.

Liegt der Betreuung ein Arbeitsverhaltnis zugrunde, haben Sie die lohnsteuer-
lichen Arbeitgeberpflichten zu erfillen. Es kann auch eine SteuerermaBigung
nach den fir haushaltsnahe Beschaftigungen/Dienstleistungen geltenden

*) Ist das Kind im Ausland ansdssig, so kénnen um 1/4, 1/2 oder 3/4 vermin-
derte Betrdge in Betracht kommen.
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Regeln (siehe Seite 27) in Betracht kommen. Ndhere Auskiinfte erteilt Ihr
Finanzamt.

Haben Sie eine Hilfe im Haushalt?

Aufwendungen fiir die Beschaftigung einer Hilfe im Haushalt werden bis zum

Hochstbetrag von 624/924 Euro jéhrlich unter folgenden Voraussetzungen steu-

erlich anerkannt:

® Der Arbeitnehmer oder sein von ihm nicht dauernd getrennt lebender
Ehegatte hat das 60. Lebensjahr vollendet (bis zu 624 Euro),

@ die Beschéftigung einer Hilfe im Haushalt ist wegen Krankheit des
Arbeitnehmers oder seines von ihm nicht dauernd getrennt lebenden
Ehegatten oder eines zu seinem Haushalt gehorenden Kindes, das bei der auf
der Lohnsteuerkarte bescheinigten Kinderfreibetragszahl beriicksichtigt ist,
oder einer anderen von ihm unterhaltenen, zum Haushalt gehdrenden Person
erforderlich (bis zu 624 Euro),

® cine der genannten Personen ist nicht nur voriibergehend hilflos
(Merkzeichen ,H* im Schwerbehindertenausweis oder Pflegestufe Ill) oder
schwer behindert (bis zu 924 Euro). Eine schwere Behinderung in diesem
Sinne liegt vor, wenn der Grad der Behinderung mindestens 50 betrégt.

Wegen der Behandlung der dariiber hinaus gehenden Aufwendungen siehe unter
~Haushaltsnahe Beschaftigungen/Dienstleistungen® (Seite 27).

Wenn Sie eine Hilfe im Haushalt beschéftigen, denken Sie bitte daran, dass diese
auch bei nur stundenweisem Einsatz regelmdBig im Rahmen eines
Arbeitsverhdltnisses titig wird und Sie deshalb die lohnsteuerlichen
Arbeitgeberpflichten wahrzunehmen haben. Nahere Auskiinfte erteilt Ihr
Finanzamt.

Heim- oder Pflegeunterbringung

Sind Sie oder Ihr von Ihnen nicht dauernd getrennt lebender Ehegatte in
einem Heim (z.B. Altenheim) oder dauernd zur Pflege untergebracht, so kon-
nen Aufwendungen fiir die Unterbringung bis zu 624 Euro jéhrlich (bei Heim-
unterbringung ohne Pflegebedirftigkeit) bzw. 924 Euro jéhrlich (bei
Unterbringung zur dauernden Pflege) als auBergewdhnliche Belastung abge-
zogen werden, wenn in den Aufwendungen fiir die Unterbringung Kosten fir
Dienstleistungen enthalten sind, die mit denen einer Hilfe im Haushalt ver-
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gleichbar sind. Wenn Sie pflegebediirftig sind, kénnen die den Hochstbetrag
fir hauswirtschaftliche Dienstleistungen (ibersteigenden Aufwendungen fiir
die Unterbringung in einem Pflegeheim nach Abzug der Leistungen der
Pflegeversicherung und einer Haushaltsersparnis als auBergewdhnliche
Belastung unter Anrechnung einer zumutbaren Belastung (Seite 18) beriick-
sichtigt werden. Mit der Inanspruchnahme des erhohten Pauschbetrags fir
behinderte Menschen von 3700 Euro sind pflegebedingte Aufwendungen
allerdings abgegolten.

Pauschbetrag fiir Pflegepersonen

Wenn Sie eine hilflose Person (Merkzeichen ,H* im Schwerbehindertenausweis
oder Pflegestufe I11) in Ihrem oder deren Haushalt persénlich pflegen, kann lhnen
fiir die entstehenden Aufwendungen ein Pauschbetrag von 924 Euro gewahrt
werden, wenn Sie dafiir keine Einnahmen erhalten. Bei der Pflege von anderen
Personen als Angehorigen gilt das nur in Ausnahmefdllen. H6here Auf-
wendungen, die Ihnen zwangsldufig entstehen, kénnen Sie anstelle des Pausch-
betrags als auBergewohnliche Belastung unter Anrechnung einer zumutbaren
Belastung (Seite 18) geltend machen.

Entlastungsbetrag fiir Alleinerziehende in Sonderfallen

Erfillt ein verwitweter Alleinerziehender mit Steuerklasse Il die Voraussetzun-
gen fiir den Entlastungsbetrag fiir Alleinerziehende, wird der Entlastungsbetrag
auf Antrag vom Finanzamt als Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte eingetragen.

Freibetragskiirzungen

Bei den erwahnten Frei-, Pausch- bzw. Hichstbetrdgen fiir

@ den Unterhalt bediirftiger Angehoriger (Seite 19),

@ die Aufwendungen fiir die Ausbildung von Kindern (Seite 19),

@ die Kinderbetreuungskosten (Seite 20),

@ die Beschéftigung einer Hilfe im Haushalt (Seite 22),

@ die Heim- oder Pflegeunterbringung (Seite 22),

@ den Entlastungsbetrag fir Alleinerziehende in Sonderfallen (Seite 23)
handelt es sich um Jahresbetrdge. Liegen die Voraussetzungen fiir ihre Inan-
spruchnahme nicht das ganze Jahr (iber vor, kann nur ein zeitanteilig gekiirzter
Frei-, Pausch- bzw. Hochstbetrag berticksichtigt werden.

23



Wie berechnet man die Antragsgrenze?

Ob Sie fiir Werbungskosten, Sonderausgaben, auBergewdhnliche Belastungen

und den Entlastungsbetrag fiir Alleinerziehende in Sonderféllen im Hinblick auf

die Grenze von 600 Euro einen Antrag auf SteuerermaBigung stellen kénnen, sol-
len lhnen die nachstehenden Beispiele zeigen.

Beispiele:

@ Ein Arbeitnehmer fahrt taglich mit seinem PKW zur Arbeitsstatte. Die kiirze-

ste StraBenverbindung zwischen Wohnung und Arbeitsstatte betragt 20 km.
Der PKW wird an 210 Arbeitstagen benutzt. Daraus ergeben sich abziehbare
Werbungskosten von 1260 Euro (20 km x Entfernungspauschale 0,30 Euro x
210 Tage).
AuBerdem zahlt der Arbeitnehmer Kirchensteuer von jahrlich 300 Euro. Von
den Werbungskosten werden fiir die Antragsgrenze nur 340 Euro (1260 Euro
- 920 Euro Arbeitnehmer-Pauschbetrag) beriicksichtigt. Hinzu kommt die
Kirchensteuer. Es ergeben sich 640 Euro (340 Euro + 300 Euro); der Arbeit-
nehmer kann also einen Antrag auf SteuererméBigung stellen.

@ Ein Arbeitnehmer fahrt an 215 Arbeitstagen mit seinem PKW zu seiner 14 km

entfernten Arbeitsstatte. Als Aufwendungen kénnen 903 Euro (14 km x 0,30
Euro x 215 Tage) steuerlich geltend gemacht werden. An Kirchensteuer zahlt
der Arbeitnehmer 280 Euro jdhrlich. AuBerdem musste er aus einer
Zahnarztrechnung einen Kostenanteil von 300 Euro selbst bezahlen. Die
Fahrtaufwendungen bleiben in diesem Fall auBer Betracht, da sie unter dem
Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 920 Euro liegen. Die fiir die Antragsgrenze
maBgebenden Aufwendungen betragen deshalb nur 580 Euro.
Ein Antrag auf SteuerermaBigung kann nicht gestellt werden. Wenn aber auch
der Ehegatte berufstétig ist und Werbungskosten von 976 Euro hat, so er-
hohen sich die Aufwendungen von 580 Euro um (976 Euro - 920 Euro =)
56 Euro auf insgesamt 636 Euro; in diesem Fall konnen die Ehegatten einen
Antrag auf SteuerermaBigung stellen.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Aufwendungen fiir Werbungskosten und

Sonderausgaben sowie die auBergewohnlichen Belastungen nicht in voller

Héhe als Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte eingetragen werden. Bei der

Berechnung der Lohnsteuer werden ndmlich bereits fiir Werbungskosten ein

Pauschbetrag von 920 Euro bei Arbeitslohn bzw. 102 Euro bei

Versorgungshbeziigen/Betriebsrenten und fir Sonderausgaben neben der

Vorsorgepauschale (Seite 14) ein Pauschbetrag von 36 Euro, bei Ehegatten
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72 Euro, beriicksichtigt. Aufwendungen fiir Werbungskosten und Sonder-
ausgaben werden deshalb nur insoweit als Freibetrag auf der
Lohnsteuerkarte eingetragen, als sie im Kalenderjahr die Pauschbetrége
libersteigen. Wenn bei den auBergew6hnlichen Belastungen die zumutbare
Belastung (Seite 18) zu beriicksichtigen ist, werden die Aufwendungen nur
insoweit als Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte eingetragen, als sie die
zumutbare Belastung ibersteigen.

Im ersten Beispiel ergibt sich ein Freibetrag fiir Werbungskosten von (1260 Euro
- 920 Euro =) 340 Euro und fiir Sonderausgaben von (300 Euro - 36 Euro =) 264
Euro, insgesamt also ein Freibetrag von 604 Euro. Im Ubrigen miissen
Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen, ihre Werbungskosten getrennt ange-
ben. Eine SteuererméBigung wegen erhohter Werbungskosten ergibt sich nur
dann, wenn die Werbungskosten des einzelnen Ehegatten den jeweiligen
Pauschbetrag fiir Werbungskosten (iberschreiten. Eine SteuerermaBigung
wegen erhohter Sonderausgaben ergibt sich bei Ehegatten nur dann, wenn die
zusammengerechneten Sonderausgaben der Ehegatten 72 Euro jdhrlich iiber-
schreiten.

Freibetrag bei Steuerklasse VI

Arbeitnehmer, die Arbeitslohn aus mehreren Dienstverhéltnissen nebeneinander
beziehen, konnen auf der Lohnsteuerkarte mit der Steuerklasse VI einen
Freibetrag eintragen lassen, wenn flir den voraussichtlichen Jahresarbeitslohn
aus dem ersten Dienstverhdltnis nach einer Hochrechnung noch keine
Lohnsteuer anfallt. In gleicher H6he wird auf der Lohnsteuerkarte fiir das erste
Dienstverhdltnis (Steuerklassen | bis V) jedoch ein Hinzurechnungsbetrag einge-
tragen, der ggf. mit einem auf dieser Lohnsteuerkarte bereits eingetragenen oder
noch einzutragenden Freibetrag zu verrechnen ist.

Wer vermeiden mochte, dass durch den korrespondierenden Hinzurechnungs-
betrag vom Arbeitslohn aus dem ersten Dienstverhdltnis Lohnsteuer zu erheben
ist, sollte den Freibetrag begrenzen, und zwar auf die Differenz zwischen dem
Arbeitslohn aus dem ersten Dienstverhdltnis und dem Betrag, bei dem unter
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Beriicksichtigung der maBgebenden Steuerklasse fiir dieses Dienstverhaltnis
erstmals Lohnsteuer anfallen wiirde.

Pauschbetrége fiir behinderte Menschen und Hinterbliebene
Behinderten Menschen wird unter bestimmten Voraussetzungen ein Pausch-
betrag gewéhrt, der nach dem Grad der Behinderung gestaffelt ist. Er betrdgt bei
einem Grad der Behinderung von

25und 30: 310 Euro 65und 70: 890 Euro
35und 40: 430 Euro 75und 80: 1060 Euro
45 und 50: 570 Euro 85 und 90: 1230 Euro
55 und 60: 720 Euro 95 und 100: 1420 Euro

Behinderten Menschen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50,

aber mindestens 25 steht der entsprechende Pauschbetrag nur unter folgenden

weiteren Voraussetzungen zu:

® Wenn wegen der Behinderung ein gesetzlicher Anspruch auf Rente
(z.B. Unfallrente, nicht aber aus der gesetzlichen Rentenversicherung) oder
andere laufende Beziige besteht oder

@ die Behinderung zu einer dauernden EinbuBe der korperlichen Beweglichkeit
gefiihrt hat oder auf einer typischen Berufskrankheit beruht.

Blinde sowie dauernd hilflose behinderte Menschen erhalten einen Pauschbetrag

von 3700 Euro jéhrlich. Die Voraussetzungen sind durch einen Schwer-

behindertenausweis, der mit dem Merkzeichen “BI“ oder “H" gekennzeichnet ist,

oder durch einen Bescheid (iber die Einstufung in Pflegestufe Ill nachzuweisen.

Der Pauschbetrag fiir Hinterbliebene betragt 370 Euro jahrlich. Hinterbliebene
sind Personen, denen laufende Hinterbliebenenbeziige bewilligt worden sind,
z.B. nach dem Bundesversorgungsgesetz oder aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Priifen Sie bitte, ob auf lhrer Lohnsteuerkarte der richtige
Pauschbetrag eingetragen ist. Stehen die Pauschbetrdge dem Ehegatten oder
einem Kind des Arbeitnehmers zu, fiir das er Kindergeld erhélt oder das bei der
auf der Lohnsteuerkarte bescheinigten Kinderfreibetragszahl beriicksichtigt ist,
und nehmen diese Personen den Pauschbetrag nicht in Anspruch, so kann er
auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers eingetragen werden. Der einem
Kind zustehende Pauschbetrag wird grundsétzlich auf beide Elternteile zur
Hélfte Ubertragen. Auf gemeinsamen Antrag der Eltern ist eine andere
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Aufteilung mdglich. Ist ein Elternteil verstorben oder lebt er nicht im Inland,
kann der Pauschbetrag in voller Hohe auf die Lohnsteuerkarte des anderen
Elternteils ibertragen werden.

Freibetrége fiir Kinder in Sonderfallen

Hat ein Arbeitnehmer ein Kind, das auf seiner Lohnsteuerkarte in der
Kinderfreibetragszahl zu berticksichtigen ware (Seite 9), fiir das aber weder er
noch ein anderer Kindergeld oder vergleichbare Leistungen erhélt, so werden der
Kinderfreibetrag und der Freibetrag fiir den Betreuungs- und Erziehungs- oder
Ausbildungsbedarf auf Antrag als Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte eingetra-
gen. Ist das Kind im Ausland anséssig, so kénnen um 1/4, 1/2 oder 3/4 vermin-
derte Betrdge in Betracht kommen.

Haushaltsnahe Beschéftigungen/Dienstleistungen

Fir haushaltsnahe Beschéftigungsverhaltnisse in lhrem inldndischen Privat-

haushalt erméBigt sich die Einkommensteuer auf Antrag um folgende Betrdge:

® 10 v. H. der Aufwendungen fiir eine geringfligige Beschaftigung (sog. Mini-
Jobs), hochstens 510 Euro,

® 12 v. H. der Aufwendungen fiir eine versicherungspflichtige Beschaftigung,
hdchstens 2400 Euro.

Fiir jeden vollen Monat, in dem die Voraussetzungen nicht vorliegen, ermaBigen
sich die Hochstbetrdge jeweils um ein Zwdolftel.

Fir die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen fremder Anbieter
(z. B. Dienstleistungsagenturen) in Ihrem inldndischen Haushalt erméBigt sich
die Einkommensteuer auf Antrag um

® 20 v. H. des gezahlten Rechnungsbetrags, hochstens 600 Euro.

Im Rahmen des Lohnsteuer-ErmaBigungsverfahrens konnen diese Auf-
wendungen in Hohe des vierfachen Betrags als Freibetrag beriicksichtigt werden.
Die Eintragung eines Freibetrags kommt nur fiir die Aufwendungen in Betracht,
die weder Werbungskosten noch Betriebsausgaben sind und soweit diese als
Kinderbetreuungskosten nicht durch den anteiligen Freibetrag fiir den
Betreuungsbedarf fiir Kinder (774 Euro bzw. 1548 Euro bei Zusammen-
veranlagung) abgegolten und nicht als auBergewdhnliche Belastung, z. B. als
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Kinderbetreuungskosten (Seite 20), oder als Aufwendungen fiir eine Haus-
haltshilfe (Seite 22) berticksichtigt worden sind.

Zu den haushaltsnahen Tétigkeiten, die im Rahmen eines beglinstigten Beschéf-
tigungsverhéltnisses ausgetlibt werden konnen, gehdren u.a. die Zubereitung
von Mahlzeiten im Haushalt, die Reinigung der Wohnung des Steuerpflichtigen,
die Gartenpflege und die Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern, kran-
ken, alten oder pflegebediirftigen Menschen. Zu den haushaltsnahen Dienst-
leistungen geharen alle Tétigkeiten, die sonst gewdhnlich durch Mitglieder des
privaten Haushalts erledigt werden und in regelméBigen (kirzeren) Abstanden
anfallen, wie z. B. die Tatigkeit eines selbsténdigen Fensterputzers oder Pflege-
dienstes sowie das Erbringen haushaltsnaher Tétigkeiten durch eine Dienst-
leistungsagentur. Voraussetzung ist, dass die haushaltsnahen Tétigkeiten und
Dienstleistungen in einem inldndischen Privathaushalt ausgetibt bzw. erbracht
werden.

Haben Sie Wohneigentum oder negative Einkiinfte?

Dann konnen die bei Bauantrag/Kaufvertrag vor dem 1.1.1996 in Betracht kom-
menden Abzugsbetrdge oder die negativen Einkiinfte als Freibetrag auf der
Lohnsteuerkarte eingetragen werden. Néhere Auskiinfte erteilt hiertiber Ihr
Finanzamt.

Die bei Bauantrag/Kaufvertrag nach dem 26.10.1995 in Betracht kommende
Eigenheimzulage kann unmittelbar nach Fertigstellung bzw. Anschaffung der
Wohnung und Beginn der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken beim Finanzamt
beantragt werden. Eine Eintragung auf der Lohnsteuerkarte ist nicht mdglich.

Wie stellt man den ErméaBigungsantrag?

Verwenden Sie die beim Finanzamt erhdltlichen Vordrucke und stellen Sie den
Antrag beim Finanzamt mdglichst bald nach Erhalt der Lohnsteuerkarte. Wer
2005 keinen hoheren Freibetrag als den des Jahres 2004 oder nur die Anderung
der Zahl der Kinderfreibetrdge und ggf. der Steuerklasse | in Steuerklasse Il
beantragt, braucht nur den vereinfachten zweiseitigen Antrag auf Lohnsteuer-
ErméBigung auszufiillen. In diesen Féllen empfiehlt es sich im Interesse einer
schnellen Bearbeitung, dem Lohnsteuer-ErmaBigungsantrag Unterlagen beizufii-
gen, aus denen die Eintragungen aus der Lohnsteuerkarte 2004 ersichtlich sind,
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z.B. eine Ablichtung der Lohnsteuerkarte 2004 oder eine Lohn- bzw.
Gehaltsabrechnung aus dem Jahr 2004, in der die der Lohnsteuerberechnung
zugrunde gelegten Besteuerungsmerkmale ausgewiesen sind.

Der Freibetrag wird grundsatzlich mit Wirkung vom Beginn des auf die
Antragstellung folgenden Monats auf der Lohnsteuerkarte eingetragen. Wird der
Antrag jedoch im Januar gestellt, so erfolgt die Eintragung mit Wirkung ab 1.
Januar 2005. Der Antrag muss spatestens bis zum 30. November 2005 gestellt
werden. Nach diesem Zeitpunkt kann eine SteuerermdBigung nur noch bei der
Veranlagung zur Einkommensteuer fiir 2005 beriicksichtigt werden (Seite 32).

lhr zustandiges Finanzamt?

Den Antrag auf Lohnsteuer-ErméBigung 2005 miissen Sie bei dem Finanzamt
stellen, in dessen Bezirk Sie im Zeitpunkt der Antragstellung wohnen. Haben Sie
mehrere Wohnungen, so ist das Finanzamt Ihres Wohnsitzes zusténdig, an dem
Sie sich vorwiegend aufhalten. Bei Ehegatten mit mehrfachem Wohnsitz ist das
Finanzamt zusténdig, an dem sich die Familie vorwiegend aufhalt.

Ist Ihre Lohnsteuerkarte weg?

Wenn lhre Lohnsteuerkarte verloren gegangen, unbrauchbar geworden oder zer-
stort worden ist, stellt lhnen die Gemeinde gegen eine Gebiihr eine
Ersatzlohnsteuerkarte aus.

Wo verbleibt die Lohnsteuerkarte?

Bisher hat Ihnen der Arbeitgeber in der Regel nach Ablauf des Kalenderjahrs
die Lohnsteuerkarte mit den Eintragungen auf der Riickseite der
Lohnsteuerkarte (oder mit fest verbundener Lohnsteuerbescheinigung)
zuriickgegeben. Dies dndert sich nun in den meisten Féllen, weil ab 2004 aus
Griinden der Vereinfachung die elektronische Lohnsteuerbescheinigung ein-
gefiihrt wurde. Dies bedeutet: Grundsatzlich entfallen die manuellen
Eintragungen lhres Arbeitgebers auf der Lohnsteuerkarte oder der
LAufkleber”; der Arbeitgeber hat die Daten durch Datenferniibertragung
unmittelbar an die Finanzverwaltung zu ibermitteln. Damit stehen sie dem
Finanzamt fiir den Fall Ihrer Einkommensteuerveranlagung zur Verfiigung.
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Ihr Arbeitgeber ist selbstverstandlich verpflichtet, Ihnen die an die
Finanzverwaltung elektronisch  (bermittelten Daten durch einen
Papierausdruck oder in elektronischer Form mitzuteilen, damit Sie informiert
sind. Der Papierausdruck ist fiir Sie bestimmt und braucht nicht beim
Finanzamt eingereicht zu werden. Bei Ihrer Einkommensteuererklarung tber-
nehmen Sie bitte die in der Anlage N abgefragten Daten nunmehr aus diesem
Ausdruck, so wie Sie dies bisher von der Lohnsteuerkarte her gewohnt sind.
Bitte bertragen Sie zusétzlich die sog. eTIN (das fir die Zuordnung und
elektronische Ubermittlung notwendige lohnsteuerliche Ordnungsmerkmal),
die Sie in dem Papierausdruck finden.

Eine ,leere“ Lohnsteuerkarte darf Ihnen der Arbeitgeber nach Ablauf des Ka-
lenderjahrs nicht mehr aushandigen. Der Arbeitgeber kann solche leeren Lohn-
steuerkarten vernichten. Enthélt die Lohnsteuerkarte jedoch eine Lohn-
steuerbescheinigung (manuell oder ,Aufkleber”) von einem friiheren
Arbeitgeber, so hat Ihr Arbeitgeber lhnen die Lohnsteuerkarte auf Verlangen wie
bisher herauszugeben. Nicht ausgehdndigte Lohnsteuerkarten mit
Lohnsteuerbescheinigungen hat der Arbeitgeber dem Betriebsstattenfinanzamt
einzureichen.

Ubermittelt der Arbeitgeber die Daten der Lohnsteuerbescheinigung ausnahms-
weise nicht elektronisch an die Finanzverwaltung, so bescheinigt er wie bisher
auf der Lohnsteuerkarte.

Wenn sich die abgelaufene Lohnsteuerkarte bereits in Ihrem Besitz befindet, so
miissen Sie die Karte — falls sie nicht ohnehin Ihrer Einkommensteuererklarung
beizufligen ist — bis zum 31. Dezember 2006 dem Finanzamt einsenden.

Der Arbeitslohn aus einer geringfligigen Beschéftigung von bis zu 400 Euro
monatlich (Mini-Job bzw. haushaltsnaher Mini-Job) unterliegt ausnahmslos dem
Lohnsteuerabzug.
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@ Hat der Arbeitgeber fiir die geringfligige Beschaftigung nach sozialver-
sicherungsrechtlichen Vorschriften pauschale Beitrdge zur gesetzlichen
Rentenversicherung von 12 v. H. bzw. 5 v. H. zu entrichten, kann er die
Lohnsteuer fiir den Arbeitslohn mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz von
2 v. H. erheben. In der einheitlichen Pauschsteuer von 2 v. H. ist neben der
Lohnsteuer auch der Solidaritdtszuschlag und die Kirchensteuer enthalten.

@ Hat der Arbeitgeber fiir die geringfligige Beschaftigung nach sozialversiche-
rungsrechtlichen Vorschriften keine pauschalen Beitrdge zur gesetzlichen
Rentenversicherung von 12 v. H. bzw. 5 v. H. zu entrichten, kann er die
Lohnsteuer pauschal in Hohe von 20 v. H. des Arbeitslohns (zuziiglich
Solidaritatszuschlag und etwaiger Kirchensteuer) erheben.

In beiden Fallen muss der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber keine Lohn-
steuerkarte vorlegen. Die Besteuerung des Arbeitslohns aus der geringfigigen
Beschaftigung mit der Pauschsteuer bzw. der pauschalen Lohnsteuer hat abgel-
tende Wirkung; d. h. der Arbeitslohn aus der geringfligigen Beschaftigung bleibt
bei der Einkommensteuerveranlagung auBer Ansatz.

Kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer fiir den Arbeitslohn aus der geringfligigen
Beschéftigung nicht mit der einheitlichen Pauschsteuer von 2 v. H. erheben, weil
die oben erlduterten Voraussetzungen nicht erfilllt sind, oder verzichtet er auf die
Anwendung der einheitlichen Pauschsteuer von 2 v. H. bzw. der pauschalen
Lohnsteuer, muss er sich vom Arbeitnehmer eine Lohnsteuerkarte vorlegen las-
sen und die einzubehaltenden Steuerabzugsbetrdge (Lohnsteuer, Solidari-
tatszuschlag und etwaige Kirchensteuer) anhand der hierauf eingetragenen
Merkmale ermitteln.

Néhere Auskiinfte zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von geringfii-
gigen Beschéaftigungen erhalten Sie bei den Krankenkassen vor Ort. Im Ubrigen
wird auf die vom Bundesministerium fiir Gesundheit und soziale Sicherung her-
ausgegebene Broschiire ,Geringfiigige Beschaftigung und Beschaftigung in der
Gleitzone” verwiesen, die Ihnen unter folgender Internetseite zur Verfiigung
steht: http://www.bmgs.bund.de.
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Haben Sie etwa zu viel Lohnsteuer bezahlt?

Zum Beispiel:

@ weil Sie nicht wihrend des ganzen Jahres in einem Dienstverhaltnis gestan-
den haben,

@ weil fiir Sie und lhren Ehegatten jeweils eine Steuerkarte mit der Steuerklasse
IV ausgestellt worden ist,

® weil Sie Aufwendungen haben, die Sie wegen der Antragsgrenze im
ErméBigungsverfahren nicht geltend machen konnten oder

@ weil fiir Sie anstelle des Kindergeldes der Kinderfreibetrag und der Freibetrag
flir den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf in Betracht
kommen,

dann beantragen Sie bitte fiir das abgelaufene Jahr beim Finanzamt die Veran-

lagung zur Einkommensteuer. Der Antrag auf Veranlagung zur Einkommensteuer

wird durch die Abgabe der Einkommensteuererklarung gestellt.

Achten Sie bitte auf die nicht verldngerbare Antragsfrist (Einkommensteuerver-
anlagung 2004: 31.12.2006, Einkommensteuerveranlagung 2005: 31.12.2007).
Einkommensteuererklarungsvordrucke mit der ausfiihrlichen Anleitung sind
nach Ablauf des Jahres beim Finanzamt kostenlos erhdltlich. Sie kénnen die
Einkommensteuererkldrung aber auch elektronisch abgeben. Die hierfir erfor-
derliche Software stellt Ihnen lhr Finanzamt gerne auf CD-Rom zur Verfigung.
Im Ubrigen wird die Software auch unter http://www.elster.de zum Download
bereitgestellt.

In bestimmten Fallen sind Arbeitnehmer verpflichtet, nach Ablauf des

Kalenderjahrs unaufgefordert eine Einkommensteuererkldrung abzugeben. Fiir

die Einkommensteuererkldrung 2005 gilt eine Frist bis zum 31. Mai 2006, die

aber verldngert werden kann.

Die Verpflichtung besteht u.a. dann, wenn

@ Sie oder Ihr Ehegatte noch andere einkommensteuerpflichtige Einkiinfte, z.B.
Zinsen aus Sparguthaben oder Renten aus der gesetzlichen Renten-
versicherung bezogen haben und die Summe dieser Einkiinfte mehr als 410
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Euro betrdgt. Bei der Ermittlung der Einkiinfte aus Kapitalvermdgen wird -
soweit nicht hdohere Aufwendungen nachgewiesen werden - ein
Werbungskosten-Pauschbetrag in Héhe von 51 Euro (Ehegatten 102 Euro)
und ein Sparer-Freibetrag von 1370 Euro (Ehegatten 2740 Euro) beriicksich-
tigt; Renten sind bei der Ermittlung der Einkiinfte nur mit dem steuerpflichti-
gen Anteil und nach Abzug eines Werbungskosten-Pauschbetrags von insge-
samt 102 Euro steuerlich zu erfassen,

® Sie oder Ihr Ehegatte steuerfreie, aber dem Progressionsvorbehalt unterlie-
gende Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld),
Aufstockungsbetrdge bei Altersteilzeit oder auslandische Einkiinfte von mehr
als 410 Euro bezogen haben,

® das Finanzamt auf der Lohnsteuerkarte einen Freibetrag eingetragen hat. Das
gilt nicht, wenn lediglich der Pauschbetrag fiir behinderte Menschen oder
Hinterbliebene eingetragen oder die Kinderfreibetragszahl gedndert worden ist,

@ Sie oder |hr Ehegatte Arbeitslohn bezogen haben, der nach Steuerklasse VI
besteuert worden ist,

@ Sie und lhr Ehegatte Arbeitslohn bezogen haben und der Arbeitslohn eines
Ehegatten nach der Steuerklasse V besteuert worden ist.

Das Finanzamt und — soweit betroffen — Ihre Gemeinde werden lhnen weitere
Auskiinfte erteilen. Auch Ihr Arbeitgeber oder Ihre Berufsvertretung wird Ihnen
in Lohnsteuerfragen nach Maglichkeit behilflich sein.

AuBerdem kdénnen Sie sich von den zur Hilfe in Steuersachen gesetzlich zuge-
lassenen Personen oder Vereinigungen beraten lassen!

33



Steuerfragen schnell beantwortet:

Die wichtigsten Stichworte auf einen Blick Seite
Antragsgrenze fiir Freibetrdge . ............. . ... 16, 24
ANEragsVveraniagung . . . ... oot 32
Arbeitskleidung . .. ..o 16
AuBergewdhnliche Belastung .. ......... ... 18
Behinderte Menschen . ........ ... 26
Ehegatten, beide Arbeitnehmer . ... ... ... . ... 6
Einkommensteuerveranlagung .. ... 32
Entfernungspauschale .. ... ... 16
Entlastungsbetrag fiir Alleinerziehende .. ............ .. .. ... .. . ... 5928
ErmaBigungsantrag . . ... 28
Ersatzlohnsteuerkarte . ........ ... . ... 29
Freibetrage . ... 14
Freibetrag zur Abgeltung eines Sonderbedarfs bei Berufsausbildung ............... 19
Geringfiigige Beschaftigung . .. ... 30
Haushaltshilfe ......... . .. 22
Haushaltsnahe Beschaftigungen/Dienstleistungen . ............................ 27
Hinterbliebene . .. .. .. 26
Hinzurechnungsbetrag . . ... ... . 25
Kinderbetreuungskosten .. ... .. 20
KINdergeld . . . ..o 9
Kinderfreibetragszahl . .. ... ... o 9
Kinderfreibetrag . . ... . 9,27
Kirchensteuer ... .. 13
Krankheitskosten . . ... ... ... 18, 19
Lebenshescheinigung . ... ... ..o i 10
Mehrere Dienstverhdltnisse . .......... ... . . . 6
Pflegepauschbetrag . . ... ... 23
Sonderausgaben . ... ... 17
StEUBIKIASSEN . . . . 5
Steuerklassenwechsel bei Ehegatten . ......... ... ... .. ... ... .. ... 8
UnEHESERIIEED «ccococascscnacacscocoansoacoaaaaaanaaasasacoasaas 1¢)
Verpflichtung zur Anderung der Lohnsteuerkarte ............................. 13
\V/Orsorgeaufwendungen . . .. ...t 14
VOrsorgepausChale .. ... ...t 14
Werbungskosten . ... ... 16
Wohneigentum .. ... ... 28
Zustandige GEMEINAE . .. ... ..ottt 4
Zusténdiges Finanzamt .. ... .. ... 29

Herausgegeben von den obersten Finanzbehorden der Lénder



	Antragsgrenze für Freibeträge
	Antragsgrenze für Freibeträge - Berechnung
	Antragsverlagerung
	Arbeitskleidung
	Außergewöhnliche Belastung
	Behinderte Menschen
	Ehegatten, beide Arbeitnehmer
	Einkommenssteuerveranlagung
	Entfernungspauschale
	Entlastung für Alleinerziehende
	Entlastung für Alleinerziehende in Sonderfällen
	Ermäßigungsantrag
	Ersatzlohnsteuerkarte
	Freibeträge
	Freibetrag zur Abgeltung eines Sonderbedarfs bei Berufsausbildung
	Geringfügige Beschäftigung
	Haushaltshilfe
	Haushaltsnahe Beschäftigungen/Dienstleistungen
	Hinterbliebene
	Hinzurechnungsbeitrag
	Kinderbetreuungskosten
	Kindergeld
	Kinderfreibetragszahl
	Kinderfreibetrag
	Kinderfreibetrag in Sonderfällen
	Kirchensteuer
	Krankheitskosten
	Lebensbescheinigung
	Mehrere Dienstverhältnisse
	Pflegepauschalbetrag
	Sonderausgaben
	Steuerklassen
	Steuerklassenwechsel bei Ehegatten
	Unterhaltsleistungen
	Verpflichtung zur Änderung der Lohnsteuerkarte
	Vorsorgeaufwenungen
	Vorsorgepauschale
	Werbungskosten
	Wohneigentum
	Zuständige Gemeinde
	Zuständiges Finanzamt

